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TEMPO-30-ZONEN



Regel untergeordnete Sammelstrassen und Erschliessungs-

strassen) sollen nach der Prüfung gemäss Gutachten in 

Tempo-30-Zonen eingebunden werden. Diese können bei 

fi nanzieller Knappheit auch etappenweise, zum Beispiel 

nach Wichtigkeit (erste Priorität haben Gebiete mit Kinder-

gärten und Schulen), eingeführt werden.

Vorteile des Modells 50/30 gegenüber 
einzelnen Tempo-30-Zonen
Eine umfassende Umsetzung nach dem Modell 

50/30 hat mehrere Vorteile:
•  Die Anliegen aller Anwohner werden in gleicher 

Weise erfüllt.
•  Die geltende Höchstgeschwindigkeit ist am 

Erscheinungsbild der Strasse erkennbar.
•  Das Vorgehen ist kostengünstiger und erspart 

viele Einzelverfahren.
•  Die Geschwindigkeit wird auch ohne weit-

reichende bauliche Massnahmen besser 

eingehalten.

Modell Tempo 50/30
Studien[1] zeigen: Je grossräumiger Tempo 30 abseits der 

Hauptachsen gilt, umso besser wird diese Höchstgeschwin-

digkeit auch mit wenigen baulichen Verkehrsberuhigungs-

elementen eingehalten. Nach dem Modell Tempo 50/30 

der bfu werden alle Strassen einer Gemeinde in zwei Ge-

schwindigkeitsregime eingeteilt. Die verkehrsorientierten 

Strassen (vor allem Haupt- oder wichtige Sammelstrassen) 

werden mit Tempo 50 generell signalisiert und mit Sicher-

heitsmassnahmen für die langsamen Verkehrsteilneh-

menden ergänzt. Die siedlungsorientierten Strassen (in der 

TEMPO 30: FÜR SICHERHEIT IN QUARTIEREN

Tempo 30 erhöht die Sicherheit und Wohnqualität in Quartieren. Die reduzierte 
Geschwindigkeit führt zu ruhigerem Fahrverhalten, reduziert Abgas- und Lärm-
emissionen und vermindert den Durchgangsverkehr. Die Anzahl und Schwere von 
Unfällen nimmt ab, die Wege für Schulkinder sind ungefährlicher und die lang-
sameren Verkehrsteilnehmenden fühlen sich sicherer. Und trotzdem verlieren die 
Fahrzeuglenkenden kaum Zeit.

Die bfu, das Kompetenzzentrum für Unfallprävention, hilft Ihnen mit dieser 
Anleitung beim Umsetzen von Tempo-30-Zonen anhand des Modells Tempo 50/30 
der bfu. Ihre Fragen beantworten wir gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben 
Sie ein E-Mail an verkehrstechnik@bfu.ch. 



Die Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begeg-

nungszonen[2] beschreibt die zu treffenden verkehrsrecht-

lichen Anordnungen. Dabei sind folgende rechtliche 

Grundlagen zu beachten:

Lage
Tempo-30-Zonen können nur innerorts in der Regel auf 

siedlungsorientierten Strassen angeordnet werden. Wird 

auf einem Hauptstrassenabschnitt aufgrund der Voraus-

setzung nach  Art. 108 Signalisationsverordnung (SSV)[3] 

die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann 

dieser Abschnitt ausnahmsweise bei besonderen örtlichen

Ge gebenheiten (z. B. in einem Ortszentrum oder in einem 

Altstadtgebiet) in eine Tempo-30-Zone einbezogen wer-

den. Wenn der Rechtsvortritt eingeführt werden soll, muss 

die Hauptstrasse in eine Nebenstrasse umklassifi ziert 

werden. Ansonsten muss sie vortrittsberechtigt geführt 

werden. Auf dem Hauptstrassenabschnitt kann die Anord-

nung von Fussgängerstreifen nach der Regel in Tempo-30-

Zonen oder gemäss verkehrsorientierten Strassen erfolgen. 

Ist der Hauptstrassenabschnitt Bestandteil einer Durch-

gangsstrasse gemäss Durchgangsstrassenverordnung[4], 

kann keine Tempo-30-Zone mit den entsprechenden bau-

lichen Massnahmen eingeführt werden. Ausser man bietet 

eine neue, dem aktuellen Ausbaustandard gleichwertige 

Alternative als Durchgangsstrasse an.  

Fussgängerstreifen
Die Fussgänger sollen aufgrund des tiefen Geschwindig-

keitsniveaus die Strasse da überqueren, wo sie sich am 

sichersten fühlen. Aus diesem Grund verlangt die Ver-

ordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungs-

zonen im Art. 4 Abs. 2 das Aufheben der Fussgängerstreifen. 

Sie können jedoch bei besonderen Vortrittsbedürfnissen 

der Fussgänger, wie bei Schulen und Heimen beibehalten 

werden; gemäss bfu gilt dies auch auf stark frequentierten 

Schulwegen. Zuerst sollte jedoch versucht werden, die 

Querungsstelle mit anderen baulichen Massnahmen sicher 

zu gestalten. 

Ein Fussgängerstreifen in einer Tempo-30-Zone muss aus ver-

kehrstechnischer Sicht folgende Anlagekriterien erfüllen: 
•  Er muss auf beiden Seiten der Strasse einen 

Warteraum haben.
•  Die Warteräume dürfen nicht überfahrbar sein.
•  Die Sichtweiten nach links und rechts vom Warteraum 

aus sind von der gefahrenen Geschwindigkeit V85 % 

(Geschwindigkeit, die von 85 % aller Verkehrsteil-

nehmenden nicht überschritten wird) abhängig und 

müssen mindestens 40 m betragen.
•  Die Beleuchtung des Fussgängerstreifens muss den Nor-

men der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG) entsprechen.

Das folgende Diagramm zeigt die betriebstechnischen Krite-

rien für Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen und ist aus 

Grundlagen zur Verkehrssicherheit sowie in Anlehnung an 

die VSS SN 640 241[5] entstanden. Für die Anordnung eines 

Fussgängerstreifens müssen die Anlage- und die betriebs-

technischen Kriterien erfüllt sein.

Rechtsvortritt
Eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung ist nur zuläs-

sig, wenn die Verkehrssicherheit dies erfordert[6]. Zum Beispiel, 

wenn die Sichtweite zu klein ist oder nicht mit verhält nis-

mässigem Aufwand zu erreichen ist. Die Sichtweite nach 

links und rechts bei einem Rechtsvortritt sollte in der Regel 

25 m betragen (aus einer Beobachtungsdistanz von 2,5 m)[7].

Weiteres
Weitere rechtliche Grundlagen fi nden Sie im Strassen-

verkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958[8] und in der 

Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979[9].

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Ablauf der Umsetzung
Um Tempo-30-Zonen effi zient umzusetzen, sollten die rich-

tigen Personen einbezogen werden. Folgender Ablauf in 

5 Schritten empfi ehlt sich:
•  Planung: Die Idee des Modells Tempo 50/30 wird 

von Gemeinderat, Projektleiter, Anwohnenden 

und kantonaler Bewilligungsbehörden diskutiert.
•  Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeit wird für eine 

breit abgestützte Akzeptanz laufend informiert.
•  Gutachten: Ein von einem Ingenieur- oder Planungs-

büro erstelltes Gutachten dient als Entscheidungsgrund-

lage an der Gemeindeversammlung und dem Kanton 

als Grundlage zur Bewilligung.
•  Realisation: Die Tempo-30-Zone wird signalisiert, 

die beschlossenen Massnahmen werden umgesetzt.
•  Nachkontrolle: Ein Jahr nach der Umsetzung wird der 

Erfolg der Tempo-30-Zonen nach defi nierten Kriterien 

ausgewertet.

UMSETZUNG 
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1. Planung
Initiierung

Der Anstoss für das Umsetzen von Tempo-30-Zonen 

kommt in der Regel vom Gemeinderat, kann aber auch von 

Anwohnenden ausgehen. Da diese meist nur ihr Wohn-

quartier betrachten, sollte das Gemeindegebiet ganzheit-

lich nach dem Modell Tempo 50/30 geprüft werden.

Massnahmenplanung 

Die Massnahmen für das Umsetzen der Tempo-30-Zonen 

werden durch die folgenden beteiligten Personen 

erarbeitet: 
•  Der Gemeinderat bringt die politische Meinung ein 

und verankert das Vorhaben in der politischen Behörde.
•  Der Projektleiter eines Ingenieur- oder Planungsbüros 

steuert sein Fachwissen bei. Bei Sicherheitsfragen kann 

auch die Abteilung Verkehrstechnik der bfu beigezogen 

werden.
•  Ausgewählte Anwohnervertreter repräsentieren die 

übrigen Anwohnenden.
•  Die kantonale Bewilligungsbehörde vermittelt die 

kantonalen Richtlinien und prüft das Gutachten.

2. Öffentlichkeitsarbeit
Aktive Kommunikation

Durch Öffentlichkeitsarbeit beim Umsetzen von Tempo-30-

Zonen schaffen Sie Transparenz, Glaubwürdigkeit und Ver-

trauen. Je früher Sie die Bevölkerung involvieren, desto 

mehr Akzeptanz erhält das Vorhaben an der Gemeindever-

sammlung. Sinnvoll sind Artikel in der Gemeindezeitung, 

eine Website oder eine Informationsveranstaltung, an der 

Sie über den Nutzen und die geplanten Massnahmen 

informieren.

Gemeindeversammlung

An der Gemeindeversammlung selbst braucht es in der 

Regel das Einverständnis der Bevölkerung zum Umsetzen 

der Tempo-30-Zonen auf den siedlungsorientierten Strassen 

als auch zum dafür benötigten Kredit. Die fachlichen Argu-

mente liefert das beauftragte Ingenieur- oder Planungsbüro. 

Bei der bfu können Sie zudem eine Powerpoint-Präsentation 

anfordern.



Inhalt des Gutachtens

3.1  Umschreiben der Ziele

  Das Gutachten umschreibt die angestrebten Ziele von 

Tempo-30-Zonen im Hinblick auf die Sicherheit und 

Wohnqualität. Es vergleicht das Projekt mit der aktuell 

signalisierten Geschwindigkeit. Mögliche Zielsetzungen:
 •  mehr Sicherheit für den Langsamverkehr, insbe-

sondere für Schulkinder und/oder Anwohnende
 •  Steigern der Wohn- und Aufenthaltsqualität 

der Anwohnenden
 •  Reduktion der Lärm- und Schadstoffemissionen
 •  stetiger Verkehrsfl uss auf tiefem Geschwindig -

keitsniveau

3.2  Hierarchie der Strassen

  Auf einem Übersichtsplan wird die Unterteilung der 

Gemeindestrassen in verkehrs- und siedlungsorientierte 

Strassen vorgenommen. Die siedlungsorientierten Stras-

sen sind primär für die Anwohnerinnen und Anwohner 

bestimmt und eignen sich deshalb für das Einbinden in 

Tempo-30-Zonen.

Beispiel einer Unterteilung der Strassen in St.Margrethen.

3. Gutachten
Das Gutachten als Grundlage

Das Gutachten ist der Hauptteil im Umsetzen von Tempo-30-     

 Zonen. Es entspricht den rechtlichen Grundlagen gemäss 

 Art. 3 der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die 

Begegnungszonen und beinhaltet die nachfolgend behan-

delten Punkte[2]. Mit Vorteil erarbeitet ein ausgewiesenes 

Ingenieur- oder Planungsbüro das Gutachten. In grösseren 

Gemeinden wird es auch oft von internen, entsprechend 

ausgebildeten Leuten erarbeitet. Es dient entweder als Ba-

sis für die Abstimmung an der Gemeindeversammlung 

oder wird mit den im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit er-

arbeiteten Informationen nach der Gemeindeversamm-

lung zuhanden der kantonalen Behörde erstellt.

Das Gutachten muss der kantonalen Bewilligungsbehörde 

(in der Regel das kantonale Tiefbauamt oder die Kantons-

polizei) eingereicht werden. Die Bewilligung erfolgt, nach-

dem die Behörde das Gutachten gemäss den unter 3.1– 3.7 

aufgeführten Aspekten geprüft hat. Falls die kantonale Be-

hörde zusätzliche Massnahmen fordert, sind diese in die 

Planung aufzunehmen. Nach Erhalt der Bewilligung kön-

nen Sie den Massnahmenplan in der Gemeinde aufl egen. 

Die Aufl agefrist dauert je nach Kanton 20 bis 30 Tage. 

Allfällige Einsprachen müssen auf Zulässigkeit und fristge-

rechten Eingang überprüft werden. Wenn es keine Eini-

gung gibt, wird auf die Einsprache nicht eingetreten. Die 

Gegner haben dann die Möglichkeit, einen neuen Vorstoss 

bei einer höheren Instanz zu machen. Die Umsetzung der 

Tempo-30-Zone kann erst in Angriff genommen werden, 

wenn alle Einsprachen abgehandelt sind.

3.3  Bestehende und absehbare Sicherheitsdefi zite

  Tempo-30-Zonen müssen gestützt auf Art. 108 SSV[3] 

begründet werden. Dazu werden bestehende Sicher-

heitsdefi zite vor Ort beurteilt. Grundlagen dazu bilden 

Unfallauswertungen der letzten 5 Jahre und Karten von 

Gefahrenstellen (besonderes Gewicht auf Querungs-

stellen) und/oder von Schulwegen (unterschieden nach 

Fuss- und Veloverkehr).

  Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientierten Strassen 

können nicht mit einer hohen Verkehrsbelastung oder 

mit der Umweltschutzgesetzgebung (Art. 108 Abs. 2 

lit. c und d SSV[3]) begründet werden. Vielmehr müssen 

situationsspezifi sch nur schwer oder nicht rechtzeitig 

erkennbare und anders nicht zu behebende Gefahren 

und/oder das besondere, nicht anders zu erreichende 

Schutzbedürfnis bestimmter Strassenbenützer geltend 

gemacht werden (Art. 108 Abs. 2 lit. a und b SSV[3]). 

 Folgende Argumente können angeführt werden:
 •  Situationsspezifi sche Gefahrenstellen: Gefahr, die 

nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und nicht 

durch Einzelmassnahmen mit verhältnismässigem 

Aufwand zu beheben ist. Hier sind in der Regel noch 

keine Unfälle passiert. Der Begutachter muss die Ge-

fahren erkennen und beschreiben. Zusätzliche Einzel-

massnahmen sollen je nach Situation unterstützend 

dazu beitragen, diese zu eliminieren. Beispiele: Kup-

pen, Kurven mit ungenügender Sichtweite (kleinere 

Sichtweite als die Anhaltesichtweite), allgemeine Que-

rungsstellen des Fuss- und leichten Zweiradverkehrs, 

parkierte Autos auf der Strasse, unübersichtliche 

Hausausgänge auf die Strasse, kritische Längsführung 

der Fussgänger.
 •  Besonderer Schutz bestimmter Benutzergruppen, 

der nur mit Tempo-30-Zonen zu erreichen ist: Damit 

sollen insbesondere Kinder und ältere Personen ge-

schützt werden, die aufgrund reduzierter kognitiver 

Fähigkeiten nicht rechtzeitig oder nicht richtig auf die 

Gefahren des motorisierten Verkehrs reagieren. Durch 

die Reduktion der Geschwindigkeit verkürzt sich der 

Anhalteweg. Dadurch sinkt die Kollisionswahrschein-

lichkeit. Zudem sind die Überlebenschancen bei einer 

Kollision mit Tempo 30 für Fussgänger deutlich höher 

(siehe Abbildungen).
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Für das Beheben der bestehenden Sicherheitsdefi zite müs-

sen neben der Signalisation der Tempo-30-Zone die weiteren 

baulichen, betrieblichen oder organisatorischen Massnah-

men aufgeführt werden. Es dürfen dadurch jedoch keine 

neuen, absehbaren Sicherheitsdefi zite entstehen.  



3.4   Angaben zum vorhandenen 

Geschwindigkeitsniveau

  Der Bedarf an Massnahmen defi niert sich auch durch 

die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Sie wird durch 

das Messen von mindestens 100 Fahrzeugen an den 3 

schnellstbefahrenen Stellen pro Zone ermittelt. Nur un-

beeinfl usste Fahrzeuge dürfen gemessen werden, also 

keine solchen in Kolonnen, keine abbiegenden Fahr-

zeuge, keine Radfahrer. Die Erhebung erfolgt verdeckt, 

der Speedy («Sie fahren … km/h) ist nicht erlaubt.  

  Aufgrund der Messung wird die Grösse V85 % ermittelt. 

Anzahl und Ausprägung der baulichen Verkehrberuhi-

gungselemente sind wie folgt festgelegt:
 •  V85 % � 35 km/h: keine zusätzlichen Verkehrsbe-

ruhigungsmassnahmen notwendig.
 •  V85 % = 35– 45 km/h: Markierungen gemäss 

VSS SN 640 851[10] notwendig. Bei hohem Parkdruck 

werden Felder versetzt markiert, in der Regel baulich 

abgesichert und die Gestaltungselemente angepasst 

(beispielsweise Eingangstor weiter in den Strassen-

raum hinein versetzt).
 •  V85 % � 45 km/h: oben aufgeführte Massnahmen 

sowie weitere bauliche Verkehrsberuhigungselemente. 

3.5   Bestehende und angestrebte Qualität als Wohn-, 

Lebens- und Wirtschaftsraum

  Die angestrebte Wohnqualität steht in einem proporti-

onalen Zusammenhang mit der gefahrenen Geschwin-

digkeit des motorisierten Individualverkehrs und des 

durchschnittlichen täglichen Verkehrs. Beide Werte 

können nach dem Einführen der Tempo-30-Zone ge-

senkt werden. Der Anteil des Langsamverkehrs, der in 

siedlungsorientierten Strassen dominiert, nimmt zu. 

Entsprechend steigt insbesondere die Wohn- und 

Lebensqualität.

3.6  Mögliche Auswirkungen

  Im Gutachten sollen Auswirkungen der geplanten Mass-

nahmen auf das übrige Strassennetz der Ortschaft und 

Vorschläge für das Vermeiden allfälliger negativer Fol-

gen aufgezeigt werden. Der Mehrverkehr durch die 

Umla gerung auf verkehrsorientierte Strassen sollte 

kein Problem sein. Ebenso ist die Abnahme des Ver-

kehrs in den Siedlungen zu begrüssen.

3.7  Aufzählung und Umschreibung der Massnahmen

  In einem Massnahmenplan werden die geplanten bau-

lichen und betrieblichen Instrumente umschrieben. Die 

Verkehrsteilnehmenden sollen anhand der Verkehrs   be-

ruhigungs- und Gestaltungselemente erkennen, wel-

che Höchstgeschwindigkeit gilt. Der Massnahmenplan 

stellt sicher, dass die gewählten Elemente dem jewei-

ligen Regime entsprechen (siehe Abbildungen der ty-

pischen Elemente). Die kantonale Bewilligungsbehörde 

schätzt danach ab, ob diese genügend und effektiv 

sind. Ein Plan auf Stufe Vorprojekt genügt dazu.

Beispiele typischer Elemente für verkehrsorientierte Strassen

Verkehrsstreifen in der Fahrbahnmitte

Kernfahrbahn Tor bei Ortschaftsbeginn

Kreisel Vortrittsrecht gegenüber Querstrassen

Verzahnung FussgängerschutzinselLichtsignalanlage



Beispiele typischer Elemente für siedlungsorientierte Strassen

Wiederholt Tempo-30-Signet auf der Fahrbahn

Torelement zu Beginn der Tempo-30-Zone Vertikalversatz

Keine Einbahnregelung Horizontalversatz

Rechtsvortritt (evtl. mit besonderer Markierung) Aufgepfl asterte KreuzungVersetzte Parkfelder

4. Realisation
Sind keine Einsprachen gegen die Umsetzung von Tempo-

30-Zonen hängig, können diese realisiert werden. Die An-

wohnerinnen und Anwohner in den Quartieren dürfen sich 

auf mehr Sicherheit und Lebensqualität freuen.

5. Nachkontrolle
Ein Jahr nach der Umsetzung der Tempo-30-Zonen über-

prüft die zuständige Behörde das Erreichen der unter 3.1 

formulierten Ziele[11].
•  Erheben V85 %: Wird der Richtwert von 38 km/h über-

schritten, sind weitere Verkehrsberuhigungsmassnah-

men zu treffen.
•  Auswertung möglicher Unfälle: Die Anzahl Unfälle 

mit Schwerverletzten und/oder Getöteten sollte abge-

nommen haben.
•  Erhebungen zur Wohn- und Lebensqualität
•  Eruieren von allfälligen neuen Sicherheitsdefi ziten 

(zum Beispiel wechselseitige Parkierung, die die Sicht 

auf querende Kinder verdeckt). Diese müssten durch 

entsprechende Massnahmen eliminiert werden.
•  Feststellen von Auswirkungen auf das übergeordnete 

Netz. Unzumutbare Verkehrssituationen oder Sicherheits-

defi zite auf den verkehrsorientierten Strassen müssen 

behoben werden.
•  Formulieren des Bedarfs für allfällige Nachrüstung 

mit Verkehrsberuhigungselementen
•  Auswertung von Rückmeldungen aus der Bevölkerung
•  Evaluation der Nachkontrolle
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Weitere Informationen

Wir empfehlen Ihnen ausserdem folgende Publikationen: 

3.003 Tempo-30-Zonen, Publikumsbroschüre bfu
 •   Tipps zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

Evaluation von Tempo-30-Zonen, bfu-Report
 •    Temporeduktion im Innerortsbereich, Erste 

Auswertungen von Erfahrungen und Lösungs-

ansätzen, bfu-Report
 •   Die Zukunft von Tempo-30-Zonen, 

VCS-Factsheet 2006, www.verkehrsclub.ch

Die Publikationen der bfu können Sie kostenlos 

beziehen oder als PDF herunterladen: www.bfu.ch. 

Für die anderen Publikationen wenden Sie sich 

bitte direkt an unsere jeweiligen Partner.

SICHER LEBEN: IHRE bfu.

Die bfu setzt sich im öffentlichen Auftrag für die Sicherheit 

ein. Als Schweizer  Kompetenzzentrum für Unfallprävention 

forscht sie in den Bereichen Strassenverkehr, Sport sowie 

Haus und Freizeit und gibt ihr Wissen durch Beratungen, 

Aus bildungen und Kom munikation an Privatpersonen 

und Fachkreise weiter. Mehr über Unfall prävention auf 

www.bfu.ch.


